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1. Auftraggeber 

STADT GIFHORN 

- DER BÜRGERMEISTER - 

MARKTPLATZ 1 

38518 GIFHORN 

2. Aufgabenstellung 

Die STADT GIFHORN beabsichtigt im Ortsteil Gamsen mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplans „Ahnwende III“ sowie „Neubokeler Straße“ vorhandene Wohngrund-

stücke zu überplanen und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aus-

weisung von Wohnbauflächen mit dem Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohn-

gebiets (WA gem. BauNVOi) zu schaffen. Bei der vorhandenen Wohnbebauung 

handelt es sich im Wesentlichen um eine 1 ½ -geschossige Einfamilienhausbebau-

ung. Der geplante Geltungsbereich befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu 

vorhandenen, westlich angrenzenden Freisportanlagen. 

Im Rahmen einer Ersteinschätzung sollen die durch die Nutzung der Anlagen ver-

ursachten Sportlärmimmissionen im Bereich des betrachteten Plangebiets ermit-

telt und beurteilt werden. 

Der Beurteilung der Geräuschsituation werden die Regelungen der in Bauleitverfah-

ren maßgeblichen VVBBauG
ii
 i.V. mit Beiblatt 1 zu DIN 18005iii zu Grunde gelegt. 

Darüber hinaus werden die gegenüber den vorgenannten Regelwerken strengeren 

Regelungen der 18. BImSchV 
iv
 berücksichtigt. 

3. Örtliche Verhältnisse 

Die örtliche Situation ist dem Übersichtsplan der Anlage 1 zu entnehmen. 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand der Ortslage von Gamsen, 

unmittelbar östlich der Straße Am Sportplatz.  

Bei den westlich benachbarten Freisportanlagen handelt es sich um 3 Tennisplätze, 

2 Rasenspielfelder (A-Platz, B-Platz), ein Kleinspielfeld (C-Platz) sowie ein Vereins-

heim. Ein nennenswerter Pegelbeitrag durch eine Nutzung der mit den Sport-

anlagen i.V. Pkw-Parkplätze, im Südwesten der betrachteten Freisportanlagen, 
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kann im Bereich der untersuchten Bauflächen vernachlässigt werden. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung des Vereinsheims ist anzumerken, dass die 

STADT GIFHORN aktuell eine Nutzungsordnung für Sportanlagen, die sich im Eigen-

tum der Stadt befinden, erarbeitet, die kurzfristig in Kraft treten soll. Danach soll die 

Nutzung der Anlagen im Regelfall bis 22.00 Uhr zugelassen werden. Zeitlich 

darüber hinaus gehende Nutzungen sowie außersportliche Nutzungen sollen im 

Einzelfall geprüft werden. 

Unter Beachtung dieses Sachverhalts wird im Hinblick auf die Nutzung des Vereins-

heims abstimmungsgemäß davon ausgegangen, dass eine Beurteilung der 

Geräuschimmissionen in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ent-

behrlich ist und der Nutzungsumfang des Vereinsheims unabhängig von den vor-

handenen Nutzungen im jeweiligen Einzelfall geprüft und ggf. reglementiert werden 

kann. 

4. Hauptgeräuschquellen 

4.1 Vorbemerkung 

Zur Bestimmung der zu erwartenden Beurteilungspegel ist neben der gesamten Be-

triebszeit die tatsächliche Einwirkzeit einzelner Geräusche und die Anzahl der ver-

schiedenen Einzelvorgänge zu beachten. Der Schall-Leistungs-Beurteilungspegel 

LwAr einer Geräuschquelle im Freien errechnet sich nach: 

LwAr = LwA + 10∙lg  tE/tr 

Dabei ist tE die Einwirkzeit, in der der Schallleistungspegel auftritt; tr der Bezugszeit-

raum in gleichen Zeiteinheiten. 

4.2 Sportanlagen 
Emissionskennwerte von Sportanlagen sind u.a. in der VDI-3770

v
 sowie in den Ver-

öffentlichungen/vi und /
vii
 dokumentiert. Als aktuelles technisches Regelwerk wird 

nachfolgend auf die zuerst angesprochene VDI-Richtlinie abgestellt. 
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4.2.1 Fußballplätze 

Folgende Geräuschereignisse sind maßgebend: 

Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Spielfeld verteilt) 

 

              73,0 dB + 20 lg (1 + n) für n  30 
LWA,T =  dB(A) (3) 
               98,5 dB +   3 lg (1 + n) für n  30 

Dabei ist „n“ die Anzahl der Zuschauer 

Der mittlere Spitzen-Schallleistungspegel von Schiedsrichterpfiffen beträgt 

LWA max = 118 dB(A)  (4) 

Spieler (auf das gesamte Spielfeld verteilt) 

LWA,T = 94 dB(A)  (5) 

Zuschauer (auf den gesamten Sitz- oder Stehplatzbereich verteilt) 

LWA,T = 80 dB + 10 lg (n) dB(A) (6) 

Für Trainingsbetriebszeiten werden 10 Zuschauer zugrunde gelegt. Grundlage der 

schalltechnischen Berechnungen sind aktuelle Angaben des Sportvereins über die 

Nutzungszeiten und –arten der Sportanlagen. 

Unter Berücksichtigung der vom Sportverein angegebenen Nutzungszeiten sind für 

die verschiedenen Beurteilungszeiträume der 18. BImSchV folgende schalltech-

nisch ungünstigste Situationen an Werktagen bzw. an Sonntagen zu berücksichti-

gen: 

Situation 1: Werktags (Mo-Fr) außerh. Ruhezeit 8.00 bis 20.00 Uhr: 

1,5 h Fußballtraining A-Platz LWar   = 88,7 dB(A) 

2,0 h Fußballtraining B-Platz LWar   = 89,9 dB(A) 

3,0 h Fußballtraining C-Platz LWar   = 91,7 dB(A) 

Situation 2: Werktags (Sa) außerh. Ruhezeit 8.00 bis 20.00 Uhr: 

2,0 h Fußballpunktspiel 30 Zuschauer A-Platz LWAr = 96,1 dB(A) 

1.0 h Fußballpunktspiel 30 Zuschauer B-Platz LWAr = 93,1 dB(A) 

3,0 h Fußballpunktspiel 30 Zuschauer C-Platz LWAr = 97,9 dB(A) 

Situation 3: Werktags (Fr) innerh. Ruhezeit 20.00 bis 22.00 Uhr: 

1,0 h Fußballpunktspiel 30 Zuschauer B-Platz LWAr = 100,9 dB(A) 

Situation 4: Sonntags (So) ab 14.30/15.00 Uhr (innerh. u. außerh. Ruhezeit): 

2,0 h Fußballpunktspiel 50 Zuschauer A-Platz LWAr = 101,8 dB(A) 
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4.2.2 Tennisplätze 
Für überschlägige Prognosen – z.B. zur Berechnung der von Tennisanlagen ver-

ursachten Geräuschimmission im Zuge der Erstellung von Schallimmissions-

plänen – wird empfohlen, jedem Tennisfeld für die Dauer seiner Bespielung einen 

Schallleistungspegel von 

LWA Tec = 93 dB(A) (13) 

bzw. jedem der beiden Aufschlagpunkte eines Tennisfeldes einen Schallleistungs-

pegel von 

LWA Tec,Spieler = 90 dB(A) (14) 

zuzuordnen. 

Das (genaue) Verfahren zur Berechnung der von Tennisanlagen verursachten Ge-

räuschimmission unter Berücksichtigung der Zusammenhänge und Untersuchungs-

ergebnisse nach 8.2 ist in 8.3.3 beschrieben und in Anhang A der VDI-3770 anhand 

eines Beispiels erläutert. 

Bei den folgenden Berechnungen wird i.S. einer konservativen Annahme davon 

ausgegangen, dass die drei vorhandenen Tennisplätze in den vorbeschriebenen 

Nutzungssituationen der übrigen Freisportanlagen durchgehend genutzt werden. 

Insofern wird für diese Beurteilungszeiten ein Schall-Leistungs-Beurteilungspegel 

von: 

LWAr = 93,0 dB(A) je Tennisplatz 

in Ansatz gebracht. 

5. Berechnung der Beurteilungspegel 

5.1 Rechenverfahren 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt entsprechend der DIN ISO 9613-2viii. Das Krite-

rium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräuschemissionen wird 

im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der Einfluss von Boden-

effekten. 

Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Da-

bei wurde für die Berechnungspunkte eine typische Immissionshöhe von 

hA = 3,0 m über Geländehöhe 
für den EG-Bereich sowie eine übliche Stockwerkshöhe von 2,8 m berücksichtigt. 
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Als mittlere Quellpunkthöhe für Geräusche aus dem Bereich der Sportplätze wird  

< hQ > = 1,8 m über Gelände 

zu Grunde gelegt, für die Tennisplätze wird der Aufschlagpunkt richtliniengerecht 

mit 
< hQ > = 2,0 m über Gelände 

angesetzt. 

Das angesprochene Rechenverfahren wurde im Rechenprogramm SoundPLAN
ix
 

(Version 8.2) programmiert. Die Berechnungen werden mit folgenden voreingestell-

ten Rechenparametern durchgeführt: 

Reflexionsordnung: 3 

Max. Suchradius: 5000 m 

Max. Reflexionsentfernung: 200 m 

Max. Reflexionsabstand (Quelle): 50 m 

Toleranz: 0,01 dB 

 

5.2 Rechenergebnisse 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen zum Sportlärm sind der Anlage 2, 

Blatt 1 ff zu entnehmen. 

Angegeben sind die Beurteilungspegel sind für die verschiedenen Nutzungssitua-

tionen der Freisportanlagen. In den Einzelnen Anlagen sind folgende 

Beurteilungspegel der untersuchten Nutzungssituationen dargestellt: 

Tabelle 1 

Anlage 2, Blatt 1 
Situation 1 

Werktags (Mo-Fr) außerh. Ruhezeit 
8.00 bis 20.00 Uhr 

Anlage 2, Blatt 2 
Situation 2: 

Werktags (Sa) außerh. Ruhezeit 
8.00 bis 20.00 Uhr 

Anlage 2, Blatt 3 
Situation 3 

Werktags (Fr) innerh. Ruhezeit 
20.00 bis 22.00 Uhr 

Anlage 2, Blatt 4 

Situation 4 
Sonntags (So) (innerh. u. außerh. 

Ruhezeit) 
ab 14.30/15.00 Uhr 
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6. Beurteilung 

6.1 Grundlagen 

Im Rahmen der beabsichtigten städtebaulichen Planung sind in der Beurteilung der 

schalltechnischen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu be-

achten: 

 Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau“ 

 Sportlärm  18. BIMSCHV 

In Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" - Teil 1, Berechnungsver-

fahren – werden als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung u.a. die folgen-

den ORIENTIERUNGSWERTE genannt: 

bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatz-

gebieten  

 tags 55 dB(A)  

 nachts 45 bzw. 40 dB(A). 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten; 

der höhere Nachtwert ist entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm zu be-

rücksichtigen. 

Zur Beurteilung des Einflusses unterschiedlicher Geräuschquellen ist im Beiblatt 1 

zur DIN 18005 folgendes ausgeführt: 

Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie 
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 
zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungs-
werten verglichen und nicht addiert werden. 
■ Ende des Zitates. 

Im Hinblick auf die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche der benachbarten 

Freisportanlagen werden nachfolgend die maßgeblichen Regelungen der 18. BIm-

SchV genannt. 

In § 2 (1) der 18.BImSchV sind Immissionsrichtwerte genannt, die unter Einrech-

nung der Geräuschimmissionen anderer Sportanlagen in schutzwürdiger Wohnbe-

bauung außerhalb von Gebäuden nicht überschritten werden dürfen; sie betragen 

betragen nach der novellierten Sportanlagenlärmschutzverordnung u.a.: 

3. in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

 Tags außerhalb der Ruhezeiten   55 dB(A), 
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 Tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen  50 dB(A), 

 Tags innerhalb der übrigen Ruhezeiten  55 dB(A), 

 Nachts       40 dB(A). 

 (4) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte nach Absatz 2 
tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten; 
ferner sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte nach Absatz 3 
um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

(5) Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

1. tags an Werktagen 06.00 bis 22.00 Uhr, 
 an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 22.00 Uhr, 

2. nachts an Werktagen 00.00 bis 06.00 Uhr, 
  und 22.00 bis 24.00 Uhr, 
 an Sonn- und Feiertagen 00.00 bis 07.00 Uhr, 
 und 22.00 bis 24.00 Uhr, 

3. Ruhezeiten an Werktagen 06.00 bis 08.00 Uhr, 
 und 20.00 bis 22.00 Uhr, 
 an Sonn und Feiertagen 07.00 bis 09.00 Uhr, 
  13.00 bis 15.00 Uhr 
 und 20.00 bis 22.00 Uhr. 

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, 
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. 
Im § 5, Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall, ist u.a. ausgeführt: 

 (5) Die zuständige Behörde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn 
infolge des Betriebs einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen nach Num-
mer 1.5 des Anhangs Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach § 2 Abs. 2 

1. die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte nach § 2 
Abs. 2 um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte überschrei-
ten: 

tags außerhalb der Ruhezeiten  70 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten  65 dB(A) 
nachts      55 dB(A) 

 und 

2. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Nummer 1 für seltene Ereignisse gelten-
den Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
10 dB(A) überschreiten. 

Im Anhang zur 18. BImSchV "Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren" ist u.a. fol-

gendes ausgeführt: 

1.1 Zuzurechnende Geräusche 

Den Sportanlagen sind folgende bei bestimmungsgemäßer Nutzung auftretende Geräu-
sche zuzurechnen: 

a) Geräusche durch technische Einrichtungen und Geräte, 

b) Geräusche durch die Sporttreibenden, 

c) Geräusche durch die Zuschauer und sonstigen Nutzer, 

d) Geräusche, die von Parkplätzen auf dem Anlagengelände ausgehen. 

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das 
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von den 
anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie nicht 
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selten auftreten (Nr. 1.5) und im Zusammenhang mit der Nutzung der Sportanlage den vor-
handenen Pegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. 
Hierbei ist das Berechnungsverfahren der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 
1990 (BGBI. I S. 1036) sinngemäß anzuwenden. 

1.3 Ermittlung der Geräuschimmissionen 

1.3.1 Beurteilungspegel, einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 

Der Beurteilungspegel L
r
 kennzeichnet die Geräuschimmission während der Beurteilungs-

zeit nach Nr. 1.3.2. Er wird gemäß Nr. 1.6 mit den Immissionsrichtwerten verglichen. 

Der Beurteilungspegel wird gebildet aus dem für die jeweilige Beurteilungszeit ermittelten 
Mittelungspegel L

Am
 und gegebenenfalls den Zuschlägen K

i
 für Impulshaltigkeit und/oder 

auffällige Pegeländerungen nach Nr. 1.3.3 und K
t
 für Ton- und Informationshaltigkeit nach 

Nr. 1.3.4. 

Für die Beurteilung einzelner kurzzeitiger Geräuschspitzen wird deren Maximalpegel 
L
AFmax

 herangezogen. 

Für die Beurteilung von Geräuschen bei neu zu errichtenden Sportanlagen sind die Geräu-
schimmissionen nach dem in Nr. 2 beschriebenen Prognoseverfahren, bei bestehenden 
Sportanlagen in der Regel nach Nr. 3 durch Messung zu bestimmen. 

1.4 Ständig vorherrschende Fremdgeräusche 

Fremdgeräusche sind Geräusche am Immissionsort, die unabhängig von dem Geräusch 
der zu beurteilenden Anlage oder Anlagen auftreten. 

Sie sind dann als ständig vorherrschend anzusehen, wenn der Mittelungspegel des Anla-
gengeräusches gegebenenfalls zuzüglich der Zuschläge für Impulshaltigkeit und/oder auf-
fällige Pegeländerungen in mehr als 95 % der Nutzungszeit vom Fremdgeräusch übertrof-
fen wird. 

1.5 Seltene Ereignisse 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und Veranstal-
tungen gelten als selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen des Jahres in einer Be-
urteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhängig von der 
Zahl der einwirkenden Sportanlagen. 

Neben den absoluten Skalen von RICHTWERTEN bzw. ORIENTIERUNGSWERTEN, kann 

auch der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunter-

schieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden üb-

licherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet.: 

„messbar“ (nicht messbar“):  

Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" be-

zeichnet. Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derarti-

gen Pegeländerung in aller Regel nicht möglich ist. 

„wesentlich“ (nicht wesentlich):  

Als "wesentliche Änderung" wird - u.a. im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV - eine 

Änderung des Mittelungspegels ab 3 dB(A)x definiert. Diese Festlegung ist an den Sach-

verhalt geknüpft, dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen 

eine Änderung der Geräusch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein rechnerisch 

ergibt sich eine Änderung des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um 3 dB(A) wenn die 

Verkehrsbelastung im jeweiligen Beurteilungszeit - bei ansonsten unveränderten Rand-
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bedingungen - verdoppelt ( + 3 dB(A)) bzw. halbiert ( - 3 dB(A)) wird. Insofern kann 

eine Überschreitung der ORIENTIERUNGSWERTE unterhalb von 3 dB(A) ggf. als „geringfügig“ 

angesehen werden und wäre dem gemäß abwägungsfähig. 

„Verdoppelung“:  

Änderungen des Mittelungspegels um ca. 10 dB(A) werden subjektiv als "Halbierung" bzw. 

"Verdoppelung" der Geräusch-Immissionsbelastung beschrieben. 

6.2. Beurteilung der Geräuschsituation 

Nach den Ergebnissen der durchgeführten schalltechnischen Berechnungen ist 

festzustellen, dass unter Berücksichtigung des aktuellen Nutzungsumfangs der 

Sportanlagen der für WA-Gebiete am Tage maßgebliche IMMISSIONSRICHTWERT von: 

WA-Gebiet: IRWtags = 55 dB(A) 

im betrachteten Plangebiet eingehalten bzw. unterschritten wird (vgl. Anlage 2, 

Blatt 1 bis 4). 

Die größten Immissionsbelastungen ergeben sich für die Nutzungssitua-

tion 3 (Fußballpunktspiel freitags innerhalb der Ruhezeit bis 21.00 Uhr) bzw. die 

Nutzungssituation 4 (Fußballpunktspiel sonntags ab 14.30 Uhr). In diesen Nut-

zungssituationen kann der maßgebliche WA- IMMISSIONSRICHTWERT im Bereich der 

unmittelbar westlich benachbarten, am stärksten betroffenen Bauflächen gerade er-

reicht werden (vgl. Anlage 2, Blatt 3 bzw. Blatt 4). 

Im übrigen Plangebiet kann die Unterschreitung dieses Bezugspegels vorausge-

setzt werden. 

Insbesondere bei der Durchführung eines Trainingsbetriebes an Werktagen außer-

halb der Ruhezeiten kann eine deutliche Unterschreitung des für Allgemeine Wohn-

gebiete maßgeblichen IMMISSIONSRICHTWERTS vorausgesetzt im gesamten Gel-

tungsbereich vorausgesetzt werden. In diesem Beurteilungszeitraum wäre auch 

eine Erhöhung des Trainingsumfangs (=> Verdoppelung) denkbar ohne den WA- 

IMMISSIONSRICHTWERT zu überschreiten. 

© 2022 Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, Rostocker Straße 22, D-30823 Garbsen 
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Liste der verwendeten Abkürzungen und Ausdrücke 

dB(A): Kurzzeichen für Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt 

wurde. Für die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die 

A-Bewertung als "gehörrichtig" anzunehmen.  

Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Geräusch-

quelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei „Anlagen-

geräuschen“ i.d.R. der Schallleistungs-Beurteilungspegel LwAr. 

Mittelungspegel "Lm" in dB(A): äquivalenter Mittelwert der Geräuschimmissionen; üblw. 

zwei Zahlenangaben, getrennt für die Beurteilungszeiten "tags" (600 bis 2200 Uhr) 

und "nachts" (2200 bis 600 Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbe-

dingungen; d.h. unter Beachtung von Ausbreitungsdämpfungen, Abschirmungen 

und Reflexionen. 

Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Geräuschimmissionen; ggf. korrigiert um 

Pegelzu- oder -abschläge.  

Immissionsgrenzwert (IGW): Grenzwert für Verkehrslärmimmissionen nach § 2 der 

16. BImSchV (vgl. Abschnitt 6) 

Orientierungswert (OW): Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu 

DIN 18005 (vgl. Abschnitt 6) 

Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert für den Einfluss von Gewerbelärm oder vergleichba-

ren Geräuschimmissionen (Freizeitlärm usw.); vgl. z.B. T.A.Lärm. 

Ruhezeiten   vgl. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Lärm 

Immissionshöhe (HA), ggf. "Aufpunkthöhe": Höhe des jeweiligen Immissionsortes (Be-

rechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m]. 

Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über Gelän-

dehöhe in [m]. Bei Straßenverkehrsgeräuschen ist richtliniengerecht HQ = 0,5 m 

über StrOb, bei Schienenverkehrsgeräuschen HQ = Schienenoberkante. 

Wallhöhe, Wandhöhe (Hw): Höhe einer Lärmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die 

Höhe der Lärmschutzanlage wird üblw. auf die Gradientenhöhe des Verkehrsweges 

bezogen; andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.  
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Quellen, Richtlinien, Verordnungen 
 

 
i  Baunutzungsverordnung i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 

132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden 
ist. Änderung des Artikel 2 – veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017, Teil I Nr. 25, 
ausgegeben zu Bonn am 12. Mai 2017 

ii "Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, Neufassung" - Runderlaß des Nieder-
sächsischen Sozialministers vom 10.02.1983 

iii DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung“, Juli 2002, Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH 

iv Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18.07.1991, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1991, Teil 1, Nr. 45. 

v VDI-Richtlinie 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen 
(Entwurf August 1999) Beuth Verlag GmbH, Berlin 

vi Probst, Wolfgang: Geräuschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für 
immissionsschutztechnische Prognosen/Schriftenreihe „Sportanlage und Sportgeräte; B94,2.  

vii Sport und Umwelt - Ermittlung der Schallemissionen und Schallimmissionen von Sport- und 
Freizeitanlagen, Herausgeber: Der Niedersächsische Umweltminister - Referat für Umwelt-
berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit, Archivstr. 2, 3000 Hannover 1. 

viii  DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 
Teil 2 Allgemeine Berechnungsverfahren. (Oktober 1999) 
 vgl. hierzu Abschnitt A.1.4 der TA Lärm 

ix SoundPlan GmbH, D 71522 Backnang 
x entsprechend den Regelungen der 16.BImSchV sind Mittelungspegel und Pegeländerungen 

auf ganze dB(A) aufzurunden; in diesem Sinne wird eine "wesentliche Änderung" bereits bei 
einer rechnerischen Erhöhung des Mittelungspegels um 2,1 dB(A) erreicht. 


